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Produktbeschreibung: 
Bienenwachs verleiht dem Holz im 
Innenbereich eine wasser- und 
schmutzabweisende, offenporige sowie 
atmungsaktive Oberfläche mit natürlichem 
Bienenduft. Optimal geeignet für 
Holzdecken, Holzwände und Vertäfelungen 
sowie für Holz und Holzgegenstände die 
nicht durch Körperkontakt oder ständigen 
Druck belastet werden. Bienenwachs ist ein 
Naturprodukt und wird bei 
Körpertemperatur weich. 
 
 
Eigenschaften : 
umweltfreundlich, streichfertig, offenporig, 
Bienenwachsgeruch 
 
 
Trocknung: 
2-3 Std. bei 20°C, 60% 
rel. Luftfeuchtigkeit 
 
 
Theoretische Ergiebigkeit: 
1 Liter reicht je nach Saugfähigkeit des 
Untergrunds für ca. 10-12m² pro Anstrich. 
 
 
Lagerung: 
frostsicher lagern 
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      Untergrundvorbehandlung 
 
das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Holzoberflächen glattschleifen 
und Schleifstaub entfernen. 
 

Verarbeitungsrichtlinien 
 
VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN! 
 
Das Produkt ist streichfertig - nicht verdünnen. Es genügt ein ein- bis 
zweimaliger Anstrich mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole. Das milchige 
Aussehen verliert sich nach der Trocknung. Die Holzsorte beeinflusst 
den Farbton. Ein Probeanstrich ist stets empfehlenswert. Der seidige 
Oberflächeneffekt kann durch Polieren mit weichem, faserfreiem Tuch 
noch stärker hervorgehoben werden. Nicht unter +10° C 
Objekttemperatur verarbeiten. 
 
 
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Noch feuchte Flecken mit Wasser entfernen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version: 06-07 
 

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 


